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Aktuelles

Zum Zeitpunkt des Vortrags war in 

Deutschland nichts aktueller als der an-

stehende Regierungswechsel und, damit 

verbunden, u. U. eine andere Politik. In 

Deutschland wurde und wird über die 

Senkung von Lohnnebenkosten, über die 

notwendige Entbürokratisierung und die 

Anpassung an veränderte Rahmenbedin-

gungen diskutiert. Die gesetzliche Unfall-

versicherung ist ein Teil des sozialen Si-

cherungssystems in Deutschland und 

steht damit auch im Fokus der Reformü-

berlegungen, wenn auch – korrekterwei-

se – nicht mit erster Priorität, Kranken-,

Renten- oder Pflegeversicherung haben 

dringlicheren Problemlösungsbedarf. 

Aber auch die gesetzliche Unfallversiche-

rung muss in diesem Bereich ihren Bei-

trag leisten, wenn auch Reformvorschläge 

zu einem so austarierten System mit Be-

dacht geprüft werden sollten.

Reformvorschläge

Historisch Bewährtes, Rechtslage

Das System der gesetzlichen Unfallversi-

cherung wird, nachdem sich die Verant-

wortlichen in Deutschland umfassend in-

formiert haben, gerade in China einge-

führt. Das chinesische Arbeitsministeri-

um hat die deutschen Berufsgenossen-

schaften als das wichtigste Vorbild beim 

Aufbau der Unfallversicherung bezeich-

net. Seit über 120 Jahren betreiben wir die 

gesetzliche Unfallversicherung als inte-

grierten Ansatz (Prävention, Rehabilitati-

on und Rente). Die Chinesen beeindruckt 

diese traditionsreiche Erfahrung, wäh-

rend sie in Deutschland, so der Eindruck, 

immer weniger Bedeutung hat. Unser Sys-

tem wird grundsätzlich in Frage gestellt. 

Einige fordern, den Wettbewerb mit pri-

vaten Versicherern zu öffnen und zu pri-

vatisieren. Unternehmer werden mit Fal-

schinformationen zu Klagen gegen das, 

wie es heißt, „letzte Monopol“ getrieben.

Dabei hat das BSG unser System längst 

bestätigt. Selbst der EuGH hat die Einrich-

tung einer gesetzlichen Unfallversiche-

rung in einem Urteil zur italienischen Un-

fallversicherung INAIL als europarechts-

konform bestätigt. Danach handelt es 

sich bei der gesetzlichen Unfallversiche-

rung nicht um eine wirtschaftliche Betä-

tigung im Sinne des Wettbewerbsrechts. 

Insbesondere wird auch die europäische 

Dienstleistungsfreiheit nicht berührt. 

Auf Anfrage teilte jüngst die Europäische 

Kommission mit, dass ausländischen Ver-

sicherungsunternehmen der Zugang zum 

inländischen Markt nur dann zu eröff-

nen ist, wenn sich ein Staat für eine pri-

vate Unfallversicherung entscheidet. Die 

Europäische Kommission favorisiert da-

bei weder öffentlich-rechtliche noch pri-

vatrechtliche Sozialversicherungen.

Einsparungsüberlegungen

Die immer wieder aufgestellte Behaup-

tung, durch die Einführung von Wettbe-

werb würde alles billiger, wird durch Wie-

derholung nicht richtiger. Unsere Verwal-

tungskosten liegen bei 10%. Anders aus-

gedrückt geben wir 90% der Beitragsein-

nahmen in Form von Leistungen an die 

Betriebe zurück. Die Verwaltungskosten 

von Privatversicherern liegen dagegen im 

Durchschnitt bei über 20%, teilweise bei 

bis zu 30%.

Eventuelle Einsparungen aufgrund ei-

ner weiteren Erhöhung des Kostendrucks 

würden zu einem Vielfachen für Provisi-

on, Marketing und Außendienst ausgege-

ben werden, Bereiche die erst aufgebaut 

werden müssten. Das wäre für alle Mit-

arbeiter der GUV eine neue und interes-

sante Herausforderung. Die gewünschte 

Entbürokratisierung und der von vielen 

geforderte Rückzug des Staates wären al-

lerdings dadurch nicht verwirklicht. Zu-

dem ist es mit dem bisherigen System im-

merhin gelungen, den Beitragssatz in der 

gesetzlichen Unfallversicherung stetig zu 

senken. Er liegt zwischenzeitlich bei 1,33% 

– gegenüber 1,51% im Jahr 1960.

Im letzten Jahrzehnt haben sich aller-

dings die Beitragssätze stark auseinan-

der entwickelt. Infolge des Strukturwan-

dels insgesamt und der wirtschaftlichen 

Einbrüche in der Bauwirtschaft im Spezi-

ellen entfallen in den betreffenden Bran-

chen die verbliebenen „alten Lasten“ auf 

immer niedrigere Lohnsummen mit der 

Folge starker Erhöhungen bei den Bei-

tragssätzen. Durch die finanzielle Betei-

ligung anderer Berufsgenossenschaften 

und Gewerbezweige im Rahmen eines 

inzwischen 2-mal geänderten Lastenaus-

gleichs wird versucht, die Beitragserhö-

hungen in Grenzen zu halten. Für die Zu-

kunft wird man für solche Fälle Lösungen 

finden müssen, die Kapitaldeckungsele-

mente beinhalten. Dabei muss man sich 

allerdings bewusst sein, dass vorüber-

gehend, bis zum Aufbau eines entspre-

chenden Kapitalstocks, die Umlage in ih-

rer bisherigen Form und Höhe weiter er-

hoben werden müsste. Zunächst würden 

also höhere Kosten entstehen, sodass es 

fraglich ist, ob ein solches Vorgehen kon-

sensfähig wäre.

Strukturelle Veränderungen

Es ist durchaus vernünftig, die Anzahl der 

Berufsgenossenschaften zu hinterfragen, 

um hier mittelfristig zu Synergieeffekten 

zu kommen. Die Berufsgenossenschaften 

selbst haben bereits einen Prozess einge-

leitet, der über zu gründende Gespräch-

foren und Verhandlungen insbesonde-

re auf der Ebene der ehrenamtlichen Or-

gane schon jetzt zu erheblichen Konzent-
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rationen geführt hat, z. B. in Form von en-

gen Kooperationen oder Fusionen. Dabei 

sollte die bewährte Branchengliederung 

aber nicht vollkommen verlassen werden. 

Am Ende dieses Prozesses stehen weni-

ger als 20, voraussichtlich 12 schlagkräf-

tige, bundesweit agierende Berufsgenos-

senschaften oder BG-Verbünde, so viele, 

dass sichergestellt ist, dass sich die wich-

tigen Gewerbezweige in den berufsgenos-

senschaftlichen Gremien wiederfinden.

In den Ländern und in der vor der Wahl 

amtierenden Bundesregierung gab es un-

terschiedliche Überlegungen zu diesem 

Thema. In einer Bund-Länder-Kommissi-

on wurde „am grünen Tisch“ ohne Betei-

ligung der Berufsgenossenschaften über-

legt, wie die gesetzliche Unfallversiche-

rung neu aufgestellt werden könnte. Die-

se Kommission arbeitete unabhängig vom 

Wahlausgang und setzt ihre Arbeit daher 

fort. Ein Teil der Komissionsmitglieder 

überlegt, ob Berufsgenossenschaften re-

gionalisiert werden sollten (1 Träger pro 

Bundesland). Eine andere Gruppe in die-

ser Kommission ist der Auffassung, dass 

ein Einheitsunfallversicherungsträger die 

richtige Organisationsform sein könnte. 

Zu beiden Fragen wurden aufgrund die-

ser unterschiedlichen Auffassungen 2 Un-

ternehmensberater mit aufwändigen Gut-

achten beauftragt. Der Bund der Steuer-

zahler, der regelmäßig die Berufsgenos-

senschaften angreift, äußerte sich zu die-

ser Steuerverschwendung nicht.

Unsere Strukturen aus Haupt- und Be-

zirksverwaltungen sind eine gesunde Mi-

schung zwischen zentral und dezentral 

und entsprechen vor allen Dingen dem 

Willen der Sozialpartner. Wir sind der 

Auffassung, dass man die Eigenorganisa-

tion getrost den Berufsgenossenschaften 

überlassen kann. Selbstverwaltung geht 

vor Staatsverwaltung. Ein Eingreifen des 

Staates in diesem Bereich wird von uns 

abgelehnt.

Leistungen

Die Arbeitgeber fordern, die Wegeunfäl-

le aus dem Leistungskatalog der GUV zu 

streichen. Dabei handelt es sich um ein 

Kostenvolumen ca. 18% der berufsgenos-

senschaftlichen Leistungsaufwendungen, 

was in etwa 0,18 Prozentpunkten des bei-

tragspflichtigen Entgelts entspricht. Re-

gresseinnahmen sind hiervon abzuset-

zen. Kurzfristig ist der Entlastungseffekt 

gering, schließlich müssen die Altrenten 

weiter bedient werden. Nach unserer Ren-

tenstruktur wären in 20 Jahren die lau-

fenden Rentenfälle erst zur Hälfte weg-

gefallen. Mit der Eingliederung der We-

geunfälle in die gesetzliche Krankenver-

sicherung hätten die Arbeitgeber weiter-

hin, wenn auch nur mit der Hälfte des %-

Satzes, die Kosten der Heilbehandlung zu 

tragen. Es erscheint fraglich, ob es sinnhaft 

ist, tendenziell schwere Versicherungsfälle 

wie die Wegeunfälle in ein System aufzu-

nehmen, dessen Gesamtwirtschaftlichkeit 

noch in ganz anderer Weise als die Effizi-

enz der GUV in der Kritik steht.

Letztlich ist die Begründung dafür, die 

Wegeunfälle in die gesetzliche Unfallversi-

cherung einzubeziehen, ausschließlich so-

zialpolitisch. Welchen Anreiz will man Ar-

beitgebern verschaffen, auf den sicheren 

Weg zur Arbeit Einfluss zu nehmen, z. B. 

durch Verkehrssicherheitsaktionen, Fahr-

sicherheitstrainings usw.? Arbeitgeber er-

warten von ihren Mitarbeitern gegenüber 

früher deutlich mehr Flexibilität und Mo-

bilität. Dies geht mit längeren Wegstre-

cken und damit höheren Wegegefahren 

einher. Soll dieses Risiko deshalb weiter-

hin der Arbeitgeber tragen? Wie verhält es 

sich mit diesem Problem bei Kindern, die 

aufgrund der Schulpflicht an schulischen 

Veranstaltungen teilnehmen? Ergibt sich 

hier nicht eine erweiterte Fürsorgepflicht 

des Staates? Diese Fragen sind von der Po-

litik zu beantworten und auch in unserem 

Ehrenamt bestehen hierzu durchaus un-

terschiedliche Auffassungen.

Selbst die im In- und Ausland aner-

kannte Heilbehandlung und Rehabilita-

tion der Berufsgenossenschaften stehen 

in der Diskussion und werden kritisiert. 

Immerhin werden unsere Leistungen auf 

diesem Gebiet in ihrer Qualität nicht in 

Frage gestellt. Allerdings wird teilwei-

se diskutiert, ob in diesem Bereich nicht 

Kosten eingespart werden könnten. War-

um, so heißt es, müssen die Berufsgenos-

senschaften „mit allen geeigneten Mitteln“ 

die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 

unserer Versicherten wiederherstellen?

Eine Änderung dieser Vorschrift dürf-

te praktisch bedeuten, dass die Berufsge-

nossenschaften überall dort, wo sie eine 

besondere Leistung erbringen, d. h. eine 

Leistung, die die Krankenkassen oder Ar-

beitsagenturen so nicht anbieten, und die-

se Leistung einen finanziellen oder perso-

nellen Aufwand verursacht, zumindestens 

erhebliche Schwierigkeiten in der Recht-

fertigung bekämen. Rückwirkungen auf 

BG-Verfahren, insbesondere das D-Arzt-

Verfahren, aber auch auf BG-Kliniken 

wären zu befürchten. Auch hier muss sich 

letztlich der Gesetzgeber überlegen, ob 

– ausgehend vom Schadensersatzgedan-

ken – der Grundgedanke des Gesetzes 

nicht doch richtig ist, nämlich der: Man 

überträgt Rehabilitation und Rentenzah-

lung einem Träger, der beide Leistungen 

erbringt, und räumt diesem ein weit rei-

chendes Ermessen bei der Organisation 

und der Auswahl möglicher Rehabilitati-

onsmaßnahmen. Dann haben die selbst-

verwaltenden Arbeitnehmer und Arbeit-

geber das größte Interesse, die Rehabili-

tation optimal zu organisieren und zu ge-

stalten. Die Arbeitgeber vermeiden auf di-

ese Weise Rentenzahlungen, und der Ar-

beitnehmer wird wieder gesund. Für eine 

Kostenkontrolle sorgen dabei bereits die 

Organvertreter der GUV, die deren Finan-

zen überwachen.

Rentenrecht

Ihm liegt das Prinzip der abstrakten und 

pauschalierenden Schadensbemessung 

zugrunde. Es kommt also nicht darauf an, 

welcher konkrete Verdienstschaden ent-

standen ist. Im Einzelfall kann dies da-

zu führen, dass der Versicherte entwe-

der weniger oder sogar mehr erhält als er 

verdient hatte. Diese Individualfälle wer-

den dann entweder als Argument für ei-

ne Überversorgung gewertet, die zurück-

gefahren werden müsse, oder als Hinweis 

darauf angesehen, dass auch in der gesetz-

lichen Unfallversicherung die Versicher-

ten keine gerechte Entschädigung mehr 

erhalten.

Bei Reformüberlegungen in diesem 

Bereich muss man sich vergegenwärtigen, 

dass die Schadensersatzfunktion der Ren-

te einen materiellen und einen immateri-

ellen Anteil beinhaltet. Schließlich hat der 

Verletzte keinen Anspruch auf Schmer-

zensgeld gegenüber dem Unternehmer. 

Das wird immer wieder verkannt. In Sat1 

wurde im Spätsommer 2005 zur Haupt-

sendezeit ein sehr beachtlicher deutscher 
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Fernsehfilm ausgestrahlt, in dem eine 

Chirurgin, die sich im Krankenhaus mit 

Aids infiziert hatte, die Klinik auf Scha-

densersatz einschließlich Schmerzens-

geld verklagte. Sie bekam am Ende Recht, 

nachdem das Verhältnis zu ihrem alten 

Arbeitgeber völlig zerrüttet war. Aber 

der Schmerzensgeldanspruch ist in der 

BG-Rente eingepreist. Ein Abgehen von 

der abstrakten Schadensbemessung wür-

de bedeuten, dass die BG zum einen den 

immateriellen Teil entschädigen müsste. 

Zum anderen müsste der konkrete Ein-

kommensverlust ermittelt und nachge-

wiesen werden. Dies wäre mit einem er-

heblichen Zusatzaufwand verbunden, so-

dass dieser Vorschlag eigentlich nicht ziel-

führend ist, zumindest dann nicht, wenn 

das Ziel „Bürokratieabbau“ heißt.

Es wird gefordert, die Unfallrente mit 

dem Eintritt in den Altersruhestand en-

den zu lassen. Dies ist dann ein nachvoll-

ziehbarer Gedanke, wenn die BG-Rente 

gleichzeitig rentenversicherungspflichtig 

werden würde. Damit würde dann die im 

Rahmen der abstrakten Schadensbemes-

sung auftauchende Versorgungslücke im 

Alter geschlossen werden. In diesem Fall 

müsste aber überlegt werden, wie der wei-

ter bestehende immaterielle Schaden ab-

gefunden werden soll. Auch dieser Vor-

schlag beinhaltet für die Verwaltung einen 

höheren Aufwand, der zumindest bedacht 

werden muss.

Arbeitgeber beklagen die Höhen der 

Renten. Hier gibt es den Ansatz, nicht 

schon ab 20%, sondern erst ab einem hö-

heren Prozentsatz eine Rente zu zahlen. 

Dieser Vorschlag rüttelt an der Verfas-

sungsmäßigkeit des Haftungsprivilegs. 

Wenn der Arbeitnehmer grundsätzlich 

keinen Anspruch gegen seinen Arbeitge-

ber auf Schadensersatz hat, muss der An-

spruch gegen die BG ein gleichwertiges 

Äquivalent darstellen. Wenn dies – aller-

dings bei einer Gesamtbetrachtung – ins-

gesamt nicht mehr der Fall ist, ist die Ein-

räumung dieses Haftungsprivilegs mit 

Art. 3 GG nicht mehr vereinbar. Aller-

dings kommt in Betracht, kleine Renten 

grundsätzlich in Form von Einmalbeträ-

gen abzufinden. Damit ginge zum einen 

eine Verwaltungsvereinfachung einher. 

Zum anderen würde die aktuelle Gene-

ration der Unternehmer mit den aktuell 

eintretenden Versicherungsfällen belas-

tet, was aus anderen, bereits dargestellten 

Gründen von Vorteil ist.

Wenn es tatsächlich Konsens sein soll-

te, dass die UV-Rente zu hoch ist, wä-

re ein Punkt überlegenswert: Sie wissen, 

dass eine 100%ige Rente 2/3 des Jahresar-

beitsverdiensts darstellt. Es wird 1/3 ab-

gezogen, weil der Versicherte im Fall des 

Entgeltbezugs Sozialversicherungsbei-

träge und Steuern aufwenden müsste. Es 

könnte überprüft werden, ob dieser Pro-

zentsatz noch der Realität und damit den 

wesentlich erhöhten Lohnnebenkosten 

entspricht.

Prävention

Auch diese „vornehmste Aufgabe“ der 

Berufsgenossenschaft wird von einigen in 

Frage gestellt, wie schon verschiedentlich 

im Kreis der Montagsfortbildungen des 

Unfallkrankenhauses Berlin berichtet. Die 

Situation ist in diesem Bereich sehr unü-

bersichtlich. Zum Zeitpunkt des Vertrages 

war man insbesondere im Bundesland 

Niedersachsen mit dem Dualismus von 

Berufsgenossenschaften und Gewerbe-

aufsicht unzufrieden. Ansatzpunkt waren 

die angeblichen Doppelbesichtigungen 

in den Betrieben, die man zum Anlass 

nahm, das System grundsätzlich in Frage 

zu stellen. Niedersachsen war der Auffas-

sung, im Sinne von „one face to the cus-

tomer“ Betriebsbesichtigungen zukünftig 

nur noch seitens der staatlichen Aufsicht 

zuzulassen. Die Berufsgenossenschaften 

sollen danach keine Möglichkeit mehr 

haben, Anordnungen zu treffen. Sie hät-

ten lediglich noch eine beratende Funk-

tion und sollen über die Beiträge Anreize 

zu mehr Arbeitssicherheit schaffen. Das 

ist eine sehr leichtfertige Betrachtungs-

weise. Es gibt bekanntermaßen Gewerbe-

zweige und Unternehmen, die eng über-

wacht werden müssen, in denen Anreize, 

die sich längere Zeit später verwirklichen, 

keinesfalls ausreichen. Die Länder haben 

hierfür ohne Zweifel keine ausreichenden 

personellen Ressourcen.

Vermeintliche Doppelbesichtigungen 

können durch gute Zusammenarbeit der 

Aufsichtsdienst und entsprechende Ver-

einbarungen zwischen den berufsgenos-

senschaftlichen Landesverbänden und 

den Ländern vermieden werden.
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In den vergangenen 40 Jahren konnten 

die Zahl und die Schwere der Arbeitsun-

fälle in gemeinsamen Bemühungen stetig 

reduziert werden und befinden sich auf 

einem Tiefststand. Sicher geht es jetzt in 

unserer Gesellschaft in erster Linie dar-

um, denjenigen, die nicht in Arbeit sind, 

diesen Zugang zu verschaffen und Über-

regulierungen an dieser Stelle abzubauen. 

Soweit besteht Konsens. Trotzdem soll-

te uns die Gesundheit der Beschäftigten 

aus sozialen und wirtschaftlichen Grün-

den weiterhin am Herzen liegen – und das 

geht nicht automatisch, hier besteht stän-

diger Handlungsbedarf.

Resümee

Es stellt sich die Frage, welcher dieser vie-

len Vorschläge Chancen hat, umgesetzt zu 

werden. Die Wahlprogramme der einzel-

nen Parteien ließen hierzu keine direkten 

Schlüsse zu, man gab sich unkonkret. 

Dennoch gab es Richtungen und Ziele, 

die beschrieben wurden. Zudem waren 

die Aussagen Einzelner vor der Wahl be-

kannt. Danach ergaben sich:

F  vollkommen unterschiedliche Aus-

sagen zur Frage der Privatisierung 

und des Wettbewerbs sowie hinsicht-

lich der Anpassung im Leistungsrecht 

zwischen den einzelnen Parteien und 

Kandidaten

F  Konsens hinsichtlich der Notwendig-

keit der Reduzierung der Berufsge-

nossenschaften

Bei der nächsten unfallmedizinischen Ta-

gung in 2 Jahren werden wir in diesem 

Punkt möglicherweise etwas klarer seh-

en, eine eindeutigere Prognose ist derzeit 

nicht möglich.
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